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Ge gen s t an d: Sc h r i f tl • par 1 • An fr • n . 1\ hp- . z . NR Hai ger mo S er 
und Kolle~en Nr. 55/J vom 24. Fehruar 1987 

hetreffend Hemmnisse hei der Frzell~lIng neuer 

Käsesorten 

:\n nen 

Herrn Präsidenten 

des Nationalrates 

Hag. teopold Gratz 

Parlament 

1010 Wien 

Die schriftliche parlamentarische Anfra~e der Ahgeordneten zum 

Nationalrat Haigermoser und Kollegen, Nr. 55/J, betreffend Hemmnisse 

bei der Erzeugung neuer Käsesorten, beehre ich mich wie folgt zu 

beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Das ArheitsOhereinkommen zwischen der sozialistischen Partei Öster

reichs und der Österreichischen Volkspartei Oher die Bilnung einer 
gemeinsamen Bunnesregierllng filr (ne Pauer ner XVII. (;eset:,;gehungs

periode des NationaJrates enthält unter Punkt 5.1. eine ausführliche 

Darstellung jener Maßnahmen, -nurch elie (He Oual ität von Milchpro

dukten verhessert, der Ahsatz erhöht unn die Verwaltung vereinfacht 

werden soll. Dadurch sollen auch die Kosten im milchwirtschaftlichen 

System und der Verwertung gesenkt werden. 
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Zur Umsetzung dieser Aufträge des Arheitsnhereinkommens sind hereits 

eine Reihe von Arhei tsgruppen eingesetzt. Die Umsetzung wirei sowohl 

durch den Gesetzgeher wie auch durch die im Milchwirtschaftsfonds 

vertretenen Sozialpartner erfolgen mnssen. 

Das ArheitsDhereinkommen der heieien Regierungsparteien enthält einen 

genauen Terminfahrplan fOr die vorgesehenen Maßnahmen. 

,Zu Fra ge 3: 
Ich' hahe die konkreten Haßnahmen nes A,rhei tstihereinkommens nen 

Vertretern der Sozialpartner im Milchwirtschaftsfonds zur Kenntnis 

gehracht und darauf hingewiesen, daR oie von oen Sozialpartnern zu 

heschließenden f.1aßnahmen zu einem ehest möglichen Zeitpunkt verwirk

Ucht wereien sollten. Dazu gehören auch die Uhertragung hetrieh-

] icher Fntscheioungen vom Mil ch,.,rirtschaftsfonds an eiie Be- unn Ver

arbeitungshetriehe sp~testens ab 1.7.19~~ (Investitionsgenehmigungen 

mit Ausnahme von neuen Betriehen; Disposition; Proeiuktionsent

scheidung; Inverkehrsetzung; Verstärkung eier Leistungsorientierung 

der Ahrechnung). 

Notwendige gesetzliche Maßnahmen weroen entsprechenn nem Regierungs
nhereinkommen fnr die HOG-Novelle 19~~ his 31.12.1987 vorhereitet 

und zur gegehenen Zeit dem Nationalrat zur Beratung lind Beschluß

fassung vorgelegt werden. 

Zu Frage 4: 

Eln Bericht des Milchwirtschaftsfonds hezDglich eines Proeiuktions

auftrages fnr einen Erzeugerbetrieh in Oherösterreich liegt mir vor: 

Der geschäftsfUhreneie Ausschuß des Milchwirtschaftsfonns hat der 

Käserei Schlierhach einen Produktionsauftrag fOr Klosterkäse in 

Tortenform mit 4S % und 5S % F.LT. - ohne ~fengenheschränk"ng - am 
25. März 1987 erteilt. 

Zu Frage S: 

Das vom ~1arktordnungsgesetz dem n"ndesminister Hir 1,an(l- und 

Forstwirtschaft eingeräumte Aufsichtsrecht heschränkt sich auf die 
GeWährleistung der EinhaI tung eines gesetzeskonformen 
Zustandekommens der Fondshesch10sse. 

Ein solcher AnlaRfall war nicht gegehen. 
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Zu Frage 6: 

Abgesehen dav6n, daß ich den Milchwirtschaftsfonds grundsätzlich als 
notwendige und bewährte Einrichtung der österreichischen Milchwirt
schaft schätze, wäre eine Ahänderung der gesetzlichen Grundlagen fOr 
den Milchwirtschaftsfonds eine Angelegenheit des Nationalrates. Der 
Bundesminister fOr Land- und Forstwirtschaft hat gar keine Kom
petenz, von sich aus den Milchwirtschaft aufzulösen. 

Der Bundesminister: 

90/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




